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Am 23. August 1978 wurde die Schlußakte der UN-Konfe- 
renz über die Staatennachfolge in Verträge unterzeidinet.1 
Gleichzeitig unterschrieben zehn Staaten die Konvention 
über die Staatennachfolge in Verträge, die von dieser Kon
ferenz erarbeitet worden war.2 Das ist im Vergleich zu 
vielen anderen Konventionen eine außergewöhnlich hohe 
Anzahl, wenn man bedenkt, daß sie bereits nach Hinter
legung der 15. Ratifikationsurkunde in Kraft tritt.2

Das Wesen dieser Konvention ist dadurch gekennzeich
net, daß nicht so sehr bestehendes Gewohnheitsrecht kodi
fiziert, sondern vielmehr eine progressive Weiterentwick
lung des Völkerrechts vorgenommen wurde. Die Konven
tion ist das Resultat langer Vorarbeiten der Völkerrechts
kommission der Vereinten Nationen (International Law 
Commission — ILC) und Ausdruck konstruktiver Zusam
menarbeit auf der Konferenz.

Zur Vorgeschichte der Konvention

Die Kodifizierung und Weiterentwicklung völkerrechtlicher 
Regeln über die Staatennachfolge steht schon seit 1949 auf 
der Themenliste der ILC. Diese begann sich jedoch erst 
1963 im Rahmen einer Arbeitsgruppe und seit 1967 als 
Kommission mit der Thematik zu befassen. Sie beschloß, 
das ursprüngliche Thema „Nachfolge von Staaten und Re
gierungen“ in drei relativ selbständige Teile aufzuglie
dern:

— Staatennachfolge in Verträge,
— Staatennachfolge in andere Materien als Verträge,
— Staatennachfolge in die Mitgliedschaft internationaler 

Organisationen.
Dieser dritte Komplex und die Problematik „Nachfolge 

von Regierungen“ wurden vorläufig aus der weiteren Ar
beit ausgeklammert.

Zur Staatennachfolge in Verträge legte die ILC 1972 
ihren ersten Artikelentwurf vor. Obwohl nur ^schrift
liche Stellungnahmen von den Staaten abgegeben wurden, 
unterbreitete die ILC 1974 ihren zweiten Entwurf und 
empfahl der UNO die Einberufung einer Staatenkonferenz 
zur Erörterung und Annahme einer Konvention. Auf der 
Grundlage der Resolutionen der UN-Vollversamm- 
lung 3496 (XXX) vom 15. Dezember 1975 und 31/18 vom 
24. November 1976 fand vom 4. April bis 6. Mai 1977 in 
der Wiener Hofburg die Konferenz über die Staatennach
folge in Verträge statt. Sie war auf Grund des komplexen 
wie kontroversen Gegenstandes jedoch nicht in der Lage, 
alle Artikel der Konvention zu beraten und anzuneh
men. Deshalb wurde eine Fortsetzung der Konferenz er
forderlich. Gemäß der Resolution der UN-Vollversamm- 
lung 31/47 vom 8. Dezember 1977 fand diese vom 31. Juli 
bis zum 23. August 1978 ebenfalls in Wien statt. 1977 nah
men an der Konferenz 89, 1978 94 Staaten teil. Iran, Gua
temala und Südkorea hatten Beobachter entsandt. Neben 
einigen internationalen Organisationen waren auch die 
PLO und die SWAPO (nur 1977) sowie der United Nations 
Council for Namibia vertreten.4

Die Wiener Konferenz konnte mit dem schon erwähn
ten positiven Resultat abgeschlossen werden. In der 
Schlußabstimmung wurde die Konvention als Ganzes ohne 
Gegenstimme bei nur vier Enthaltungen (Frankreich,

Schweiz, Spanien und Türkei) angenommen. Sie besteht 
aus einer Präambel und sieben Teilen, nämlich:

I: Allgemeine Bestimmungen (Art. 1—14),
II: Nachfolge bezüglich der Teile eines Territoriums 

(Art. 15),
III: Neue unabhängige Staaten (Art. 16—30),
IV: Vereinigung und Separation von Staaten (Art. 31—38), 
V: Verschiedene Bestimmungen (Art. 39—40),

VI: Regelung von Streitigkeiten (Art. 41—45 und Anlage 
hierzu),

VII: Schlußbestimmungen (Art. 46—50).
Dazu kommen als Ergänzung noch einige Resolutio

nen, u. a. zur Namibia-Frage und zur Vereinigung von 
Staaten.

Inzwischen hat die ILC auch bei der Erarbeitung des 
ersten Konventionsentwurfs zur Staatennachfolge in an
dere Materien als Verträge beträchtliche Fortschritte er
zielt. Auf ihrer 30. Tagung im Sommer 1978 wurde die 
vorläufige Lesung von insgesamt 25 Artikeln zur Nach
folge in das. Staatsvermögen und in die Staatsschulden im 
wesentlichen abgeschlossen.5 Da nach den Aussagen des 
Berichts der ILC 1979 als eine weitere Materie eventuell 
nur noch Archive behandelt sowie die Überprüfung eini
ger Artikel bzw. Formulierungen vorgenommen werden 
sollen, bestehen begründete Aussichten, daß bereits 1979 
der erste Entwurf den Staaten zur Stellungnahme über
geben werden kann. Dies bedeutet, daß die ILC 1981/82 die 
endgültige (zweite) Lesung abschließen könnte.

Allgemeine Bestimmungen für alle Nachfolgestaaten

Im Teil I und in den Teilen V bis VII der Konvention sind 
jene Normen formuliert, die für alle Nachfolgestaaten un
abhängig von ihrem Charakter verbindlich sind. Dabei 
ist als erstes hervorzuheben, daß die Konvention nur auf 
die Nachfolge in Verträge Anwendung findet (Art. 1) und 
nur für solche Fälle der Staatennachfolge gilt, „die im Ein
klang mit dem Völkerrecht und insbesondere mit den in 
der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten Prinzi
pien des Völkerrechts“ eingetreten sind (Art. 6).

Diese Festlegung wird durch Art. 39 und 40 ausdrück
lich dadurch ergänzt, daß die Bestimmungen der Konven
tion in keiner Weise Fragen der völkerrechtlichen Ver
antwortlichkeit eines Staates beim Ausbruch von Feind
seligkeiten vorgreifen bzw. berühren und ebenso auch 
nicht für die militärische Besetzung eines Territoriums 
gelten. Damit wird durch diese Konvention erneut die 
Völkerrechtswidrigkeit jeglicher Annexion bekräftigt und 
als Fall einer Staatennachfolge ausgeschlossen. Dies ist 
eine prinzipielle Absage an alle diesbezüglichen bürger
lichen Doktrinen und Praktiken imperialistischer Staa
ten.

Unter diesen Voraussetzungen wird in Art. 2 § 1 
Buchst, b die „Staatennachfolge“ ganz allgemein als „Er
setzung eines Staates durch einen anderen in der Verant
wortlichkeit für die internationalen Beziehungen des Ter
ritoriums“ definiert. Man kann darüber streiten, ob diese 
Definition wissenschaftlich präzise genug ist0; aber erstens 
ist es eine Definition für die Zwecke der Konvention, die 
diesen Anspruch nicht erhebt, und zweitens wird sie ent
scheidend durch den Nachfolgetyp des aus der Dekolonia-


